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Regelverfahren 
 
Mit Wirkung zum 01.01.2003 gilt als Voraussetzung für die Genehmigung von 
Freizeitzuschüssen, dass dem Antragsformular ein Nachweis über die 
Ausschreibung (Zeitungsanzeige etc.) der Freizeit beigefügt werden muss. 
 
Die Höhe des ermäßigten Teilnehmerbeitrages für Backnanger Jugendliche muss 
dabei eindeutig ersichtlich sein und sich zu Nicht-Backnanger Jugendlichen 
unterscheiden. 
 
Ein Beispiel: 
 
Bei einem Zuschuss von 2,50 € pro Teilnehmer und Tag und einer zehntägigen 
Freizeit mit 20 Teilnehmern würde sich Folgendes ergeben: 
 
Gesamtkosten:      3000 € 
Kosten pro Teilnehmer insgesamt:    150 € 
Zuschuss für Backnanger pro Jugendlicher:     25 € 
Teilnehmerbeiträge mit Wohnsitz in BK:   125 € 
Teilnehmer andere Städte:     150 € 
 
Die fettgedruckten Beiträge müssen in der Ausschreibung enthalten sein. 
 
Was machen, wenn die Ausschreibung schon gelaufen ist und nicht 
mehr erfolgen kann? 
 
Wenn Sie im Nachhinein einen Zuschuss für Backnanger Jugendliche stellen, 
müssen Sie einen Beleg oder eine Quittung vorlegen, aus der ersichtlich ist, dass der 
Jugendliche bzw. der Erziehungsberechtigte den Zuschuss ausbezahlt bekommen 
hat. 
 
Ein Beispiel: 
 
Gleiche Bedingungen wie oben: 
Gesamtkosten:     3000 € 
Kosten pro Teilnehmer       150 € 
Teilnehmerbeitrag       150 € 
Quittung pro Backnanger Jugendlichen     25 € 
 


